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Das Jahr 2015 auf einen Blick

a) EinJahrin Bildern

b) EinJahrin Zahlen

Rechtsprechungstatigkeit

a) Ruckblick auf die wichtigsten Urteile des Jahres

b) Kennzahlen der Rechtsprechungstatigkeit

Ein Jahr der Offnung und des Austauschs

a) Grol3e Veranstaltungen

b) Kennzahlen

Eine Verwaltung im Dienst der Justiz

a) Eine leistungsfahige, moderne und vielsprachige Verwaltung ...

b) Zahlen und Projekte

Ausblick in die Zukunft: Reform des Gerichtssystems

Aktuelle Informationen Uber das Unionsorgan







JAHRESBERICHT 2015 _

VORWORT
DES PRASIDENTEN

Erstmals enthalt der Jahresbericht des Gerichtshofs der Europdischen Union einen Abschnitt ,Jah-
restberblick”, der sich an alle Unionsburger richtet, die sich fur die Aufgaben und die Arbeitsweise
des Unionsorgans interessieren. Anhand dieses Uberblicks, der eine Zusammenschau der Tatigkeit
im vergangenen Jahr bietet, kann sich der Leser ein Bild von der grundlegenden Rolle machen, die der
Gerichtshof der Européaischen Union bei der Auslegung des Unionsrechts, aber auch im europaischen
institutionellen Konzert spielt.

Auf den folgenden Seiten sollen somit die Gerichtsentschei-
dungen, die das Jahr 2015 gepragt haben, und ihre Auswirkun-
gen auf den Alltag der Unionsbirger knapp und verstandlich
dargestellt werden.

Ferner werden die wichtigsten Ereignisse aus der sonstigen Tatigkeit des Organs aufgefthrt, die fur den
Dialog und den Austausch des Gerichtshofs der Europdischen Union mit den nationalen Gerichten, mit
Juristen und mit Burgern stehen. SchlieBlich kann sich der Leser anhand der Kennzahlen, Statistiken
und Infografiken dieses Uberblicks mit der Arbeitsweise des Organs und der Verwaltung, auf die es sich
zur Erfullung seiner Aufgaben im Dienste der europdischen Justiz stutzt, vertraut machen.

Moge diese neue Veroffentlichung, die in 23 Amtssprachen der Union verfugbar ist, es jedem ermdgli-
chen, Jahr fur Jahr zu einem besseren Verstandnis eines Unionsorgans zu gelangen, das seit Uber sechs
Jahrzehnten die Rechtsstaatlichkeit in der Europaischen Union garantiert.

Ich winsche Ihnen eine anregende Lekture!

.."i _,.r""" = -.-f".?
St

Koen Lenaerts
Prasident des Gerichtshofs
der Europaischen Union
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DAS JAHR 2015
AUF EINEN BLICK
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Als Rechtsprechungsorgan der Union hat er zur Aufgabe, die Der Gerichtshof der Europdischen Union besteht aus drei Gerichten:
Wahrung des europdischen Rechts zu sichern, indem er fur eine  dem ,Gerichtshof’, dem ,Gericht” und dem ,Gericht fur den
einheitliche Auslegung und Anwendung der Vertrage sorgt. Mit seiner  &ffentlichen Dienst".

Rechtsprechung tragt er zum Schutz der Werte der Union und zum

europaischen Aufbauwerk bei.
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21. Januar
Urteil Makhlouf/Rat

29. April
Urteil Léger

16. Juni
Urteil Gauweiler

6. Oktober
Urteil Schrems

8.-12. Oktober

Wahl des Prasidenten, des Vizeprasidenten und
der Kammerprasidenten und Bestimmung des
Ersten Generalanwalts des Gerichtshofs

9. Dezember

Feierliche Freigabe des historischen
Archivs des Gerichtshofs am Europdischen
Hochschulinstitut in Florenz

16. Dezember

Billiﬁung der Reform des Gerichtssystems des
Gerichtshofs der Europdischen Union durch die
Gesetzgebungsorgane der Union
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28. Januar

Eidesleistung von Miguel Arias
Cainete, Mitglied der Europadischen
Kommission

13. Mai

Verleihung des 50. Theodor-Heuss-
Preises an den Gerichtshof

5.-9. Oktober
Ausstellung der Magna Carta

7. Oktober

Teilweise Neubesetzung von Stellen
beim Gerichtshof und Amtsantritt eines
neuen Mitglieds des Gerichts

27. Oktober
Wahl des Kanzlers des Gerichtshofs

16. Dezember

Eidesleistung von Bettina Michelle
Jakobsen, Mitglied des Europdischen
Rechnungshofs



28. Januar

Eidesleistung von
Miguel Arias Caiete

Das fur Energie und Klima
zustandige Mitglied der
Europaischen Kommission Miguel
Arias Cafiete Ubernimmt vor
dem Gerichtshof die feierliche
Verpflichtung, wie sie in den
Vertragen fur Mitglieder der
Europaischen Kommission vor
ihrem Amtsantritt vorgesehen
ist. Mit diesem Eid, den die
anderen Mitglieder der von
Jean-Claude Juncker gefuhrten
Kommission einen Monat zuvor
geleistet haben, bekraftigt er
die feierliche Verpflichtung

der Kommissionsmitglieder,

die Vertrage, die Charta

der Grundrechte und ihre
berufsethischen Verpflichtungen
zu wahren, Uber die der
Gerichtshof der Europaischen
Union wacht.

21. Januar
Urteil Makhlouf/Rat

Das Gericht erklart die restriktiven
Malinahmen fur glltig, die gegen
Mohammad Makhlouf, einen engen
Verbindeten und Onkel von Bashar Al
Assad, erlassen wurden.

[siehe Seite 23]

Verleihung des

50. Theodor-Heuss-
Preises an den
Gerichtshof

€
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29. April
Urteil Léger

Der Gerichtshof stellt in dem

von einem franzdsischen Gericht
vorgelegten Fall einer drztlichen
Ablehnung der Blutspende eines
homosexuellen Spenders fest, dass
der dauerhafte Ausschluss von
Mannern, die sexuelle Beziehungen
zu Mannern hatten, von der
Blutspende gerechtfertigt sein
kann, wenn fUr diese Personen

ein hohes Ubertragungsrisiko fir
schwere Infektionskrankheiten

wie HIV besteht und wirksame
Nachweistechniken oder weniger
belastende Methoden fehlen, um
die Gesundheit der Empfanger zu
schutzen.

JAHRESUBERBLICK 9



JAHRESBERICHT 2015

16. Juni

Der Gerichtshof stellt auf

ein Ersuchen des deutschen
Bundesverfassungsgerichts
fest, dass das von der
Europaischen Zentralbank

(EZB) im September 2012
angekundigte ,OMT"“-Programm,
das das Europadische System

der Zentralbanken (ESZB) dazu
ermachtigt, Staatsanleihen

von Mitgliedstaaten des Euro-
Wahrungsgebiets auf den
Sekundarmarkten zu erwerben, mit
dem Unionsrecht vereinbar ist.

[siehe Seite 24]

Urteil Schrems

Ausstellung der
Magna Carta beim
Gerichtshof

Im Rahmen der Feier des 800.
Jahrestags der Unterzeichnung
der Magna Carta Libertatum
(Grol3e Urkunde der Freiheiten)
durch Konig Johann Ohneland von
England hat der Gerichtshof eine
Woche lang eines der Originale
der Carta beherbergt, die weltweit
eine Quelle der Inspiration fur
zahlreiche Texte war, in denen

die demokratischen Werte,

die Grundfreiheiten und die
Menschenrechte verankert sind.

Der Gerichtshof erklart die Entscheidung der Europaischen Kommission, mit der es Facebook erlaubt wird, die

personenbezogenen Daten seiner Nutzer in die USA zu Ubermitteln, fir ungultig.

[siehe Seite 17]
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Teilweise Neubesetzung
von Stellen beim
Gerichtshof und
Amtsantritt eines
neuen Mitglieds des
Gerichts

Im Rahmen der alle drei Jahre
stattfindenden Neubesetzung der
Stellen der Mitglieder des Gerichtshofs
werden Kullike Jirimae (Estland),
Rosario Silva de Lapuerta (Spanien),
Camelia Toader (Rumanien), Juliane
Kokott (Deutschland) und Eleanor
Sharpston (Vereinigtes Konigreich)
sowie Lars Bay Larsen (Danemark),
Francois Biltgen (Luxemburg), Marko
llesic (Slowenien), Endre Juhdsz
(Ungarn), Koen Lenaerts (Belgien),
SiniSa Rodin (Kroatien), Allan Rosas
(Finnland), Marek Safjan (Polen)

und Daniel éva’by (Slowakei) in ihren
Amtern als Richter oder Richterin bzw.
Generalanwalt oder Generalanwaltin
bestatigt.

Die im Rat vereinigten Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten
ernennen aullerdem zwei neue
Richter - Eugene Regan (Irland) und
Michail Vilaras (Griechenland) - und
drei neue Generalanwalte - Michal
Bobek (Tschechische Republik), Manuel
Campos Sanchez-Bordona (Spanien)
und Henrik Saugmandsgaard @e
(Danemark). Sie leisten ihren Amtseid
in einer feierlichen Sitzung vor dem
Gerichtshof.

In dieser feierlichen Sitzung leistet
auch lan Stewart Forrester (Vereinigtes
Konigreich) seinen Amtseid, bevor

er sein Amt als Richter beim Gericht
antritt.

Wahl des Kanzlers
des Gerichtshofs

Alfredo Calot Escobar (Spanien)
wird fur die Zeit vom 7. Oktober
2016 bis zum 6. Oktober 2022
in seinem Amt als Kanzler des
Gerichtshofs bestatigt. Der
Kanzler, der auch Generalsekretar
des Unionsorgans ist,

wird von den Richtern

und Generalanwalten des
Gerichtshofs flr eine Amtszeit
von sechs Jahren gewahlt.

JAHRESBERICHT 2015

8.-12. Oktober

Koen Lenaerts (Belgien) wird von
seinen Richterkollegen fur eine
Amtszeit von drei Jahren zum
Prasidenten des Gerichtshofs der
Europaischen Union gewahlt. Er folgt
Vassilios Skouris (Griechenland) nach,
dessen Prasidentschaft nach zwolf
Jahren endet.

Antonio Tizzano (Italien) wird -
ebenfalls flr eine Amtszeit von drei
Jahren - zum Vizeprasidenten gewahlt.

Rosario Silva de Lapuerta (Spanien),
Marko llesic (Slowenien), Lars Bay
Larsen (Danemark), Thomas von
Danwitz (Deutschland) und José Luis
da Cruz Vilaga (Portugal) werden

fur die Dauer von drei Jahren zu
Prasidenten der Kammern mit funf
Richtern gewahlt.

SchlieBlich wird Melchior Wathelet
(Belgien) zum Ersten Generalanwalt
des Gerichtshofs bestimmt.

JAHRESUBERBLICK
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Feierliche Freigabe des
historischen Archivs
des Gerichtshofs

am Europaischen
Hochschulinstitut in
Florenz

[siehe Seite 34]

16. Dezember

[siehe Seite 48]
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Eidesleistung
eines Mitglieds des
Rechnungshofs

Bettina Michelle Jakobsen
(Danemark), die fur die

Dauer der verbleibenden
Amtszeit ihres Vorgangers
Henrik Otbo, d. h. bis zum

28. Februar 2018, zum neuen
Mitglied des Europaischen
Rechnungshofs ernannt worden
ist, leistet ihren Amtseid vor
dem Gerichtshof. Wie die
Mitglieder der Europdischen
Kommission verpflichten sich
die Mitglieder des Europaischen
Rechnungshofs in einer
feierlichen Sitzung vor dem
Gerichtshof, die sich aus ihrem
Amt ergebenden Pflichten zu
erfullen.
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B. EINJAHR IN ZAHLEN

Das Jahr 2015 war fur den Gerichtshof der Europaischen Union durch eine Intensivierung seiner Rechtsprechungs-
tatigkeit gekennzeichnet, da die Zahl der Rechtssachen, die bei den einzelnen Gerichten des Unionsorgans neu ein-
gegangen sind und von ihnen erledigt wurden, einen Hochststand in der Geschichte des Unionsorgans erreicht hat.
Diese Steigerung der Arbeitsbelastung hat sich auch bei den Verwaltungsdienststellen niedergeschlagen, die die
Gerichte in ihrer taglichen Arbeit unterstutzen.




Das 1711

G e ri C htSja h r neu eingegangene Rechtssachen | erledigte Rechtssachen
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(alle Gerichte zusammen) in das Register der Kanzleien
eingetragene Verfahrensschriftstiicke

Durchschnittliche
Verfahrensdauer:

Gerichtshof
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Studierende
Burger
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A. RUCKBLICK AUF DIE WICHTIGSTEN
URTEILE DES JAHRES

SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER
DATEN

In der Union werden die personenbezoge-
nen Daten der Burger geschutzt. Im Okto-
ber 2015 hatte der Gerichtshof den Umfang
des durch die Charta der Grundrechte und
die Richtlinie 95/46/EG gewahrten Schutzes
zu prazisieren. Sind die personenbezoge-
nen Daten der Unionsburger in der Union
und dariber hinaus ausreichend geschitzt?

Herr Schrems, ein dsterreichischer Staatsburger, war nicht mehr
damit einverstanden, dass die Daten seines Facebook-Kontos in
die USA Ubermittelt wurden, da personenbezogene Daten dort sei-
ner Ansicht nach nicht ausreichend vor der Uberwachung durch
die Nachrichtendienste geschutzt sind. Die Datenschutzbehorde in
Irland (wo Facebook seinen europdischen Sitz hat) sah sich durch
eine Entscheidung der Kommission gehindert, eine solche Uber-
prufung vorzunehmen. Daraufhin wandte sich Herr Schrems an
den High Court of Ireland, der seinerseits den Gerichtshof zur Trag-
weite und Gultigkeit der Entscheidung der Europaischen Kommissi-
on befragte. Der Gerichtshof hat die Entscheidung der Kommission
von 2000, nach der das von den USA gewabhrleistete Schutzniveau
ausreiche, um personenbezogene Daten aus der Union in die USA
zu Ubermitteln, fur ungltig erklart. Der Gerichtshof hat ndmlich

festgestellt, dass die amerikanische ,,Safe Harbour“-Regelung,
auf die sich die Kommission gestltzt hatte, nur fir amerikanische
Unternehmen gilt und damit keinen Schutz gegen den Zugang der
amerikanischen Behorden zu den aus den Mitgliedstaaten der
Union Ubermittelten Daten bietet. AuBerdem ist es, unabhangig
von der Existenz einer Entscheidung der Kommission, Sache der
nationalen Datenschutzbehdrden, auf Antrag eines Burgers oder
Unternehmens zu prifen, ob ein Drittland ein angemessenes
Schutzniveau gewahrleistet. Die irische Datenschutzbehdrde muss
daher prifen, ob die USA ein Schutzniveau gewahrleistet, das dem
in der Union garantierten gleichwertig ist, so dass die Daten, die
Herr Schrems als Nutzer an Facebook liefert, auf den in den USA
befindlichen Servern gespeichert werden kdnnen. (Urteil Schrems
vom 6. Oktober 2015, C-362/14)

JAHRESUBERBLICK 17
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Der Gerichtshof hat aul3erdem entschieden, dass das
Unionsrecht der Ubermittlung personenbezogener
Daten zwischen zwei Verwaltungsbehodrden eines
Mitgliedstaats und der spateren Verarbeitung dieser
Daten entgegensteht, wenn der Betroffene nicht zuvor
dariber unterrichtet wurde.

Frau Bara und mehrere andere rumanische Staats-
blrger hatten vor einem rumanischen Gericht gerugt,
dass die Steuerverwaltung die Daten Uber die von
ihnen erklarten Einkinfte der Nationalen Sozialver-
sicherungskasse Ubermittelt hatte, die daraufhin die
Zahlung rickstandiger Krankenversicherungsbeitrage
verlangte. Auf Ersuchen des rumanischen Gerichts hat
der Gerichtshof entschieden, dass die tber die Daten
verfligende Behdrde nach der Richtlinie Gber die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten den Betroffenen
von der Ubermittlung an andere Personen in Kenntnis
setzen muss. Zwar kann durch nationales Gesetz eine
Entbindung von dieser Pflicht vorgesehen werden,
doch muss gesetzlich festgelegt sein, welche Informa-
tionen Ubermittelt werden kénnen und wie dies im
Einzelnen zu geschehen hat. Die Behdrde, die die Da-
ten erhalt, muss ihrerseits dem Betroffenen mitteilen,
zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden und
welche Auskunfts- und Berichtigungsrechte ihm zuste-
hen. ( il Bar vom 1. Ok r 201 -201/14)
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VERBRAUCHER-
SCHUTZ

In welchem Umfang kdnnen Bilder auf der Verpackung eines Nah-
rungsmittels den Verbraucher irrefihren? Auf der Verpackung
eines Friichtetees befanden sich Bilder von Himbeeren und Vanil-
lebliten. Wie sich aus dem inhaltlich richtigen Zutatenverzeichnis
auf der Verpackung ergab, enthielt der Tee in Wirklichkeit keine
naturlichen Zutaten. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass
das Unionsrecht verlangt, dass der Verbraucher liber korrekte,
neutrale und objektive Informationen verfigt. Lasst die Etiket-
tierung den Eindruck entstehen, dass das Lebensmittel eine Zutat
enthalt, die tatsachlich darin nicht enthalten ist, kann der Kaufer
irregefihrt werden, auch wenn das Zutatenverzeichnis richtig ist.
(Urteil Teekanne vom 4. Juni 2015, C-195/14)

Der Gerichtshof hat auBerdem die Rechte der europaischen Ver-
braucher in Bezug auf die Etikettierung von Mineralwassern
erldutert. Er hat bestatigt, dass der auf der Verpackung der Fla-
schen angegebene Natriumgehalt die Gesamtmenge an Natrium
in allen seinen Formen (Tafelsalz und Natriumbicarbonat) wieder-
geben muss. Der Verbraucher kann namlich irregefihrt werden,
wenn ein Wasser als arm an Natrium oder Kochsalz dargestellt
wird, obwohl es viel Natriumbicarbonat enthalt. (Urteil Neptune
Distribution vom 17. Dezember 2015, C-157/14)

Die Verbraucher sind auch auf dem Gebiet des Verbrauchsgiiter-
kaufs und der Garantien fiir Verbrauchsgiiter geschitzt. Eine
Niederlanderin hatte bei einem Autohaus einen Gebrauchtwagen
gekauft, der drei Monate spater wahrend einer Fahrt Feuer fing.
Der Gerichtshof hat bestétigt, dass das nationale Gericht aus ei-
gener Initiative die entsprechende europaische Regelung anwen-
den kann, die die Beweislast des Verbrauchers erleichtert: Werden
Vertragswidrigkeiten binnen sechs Monaten nach der Lieferung
des Gutes offenbar, wird grundsatzlich vermutet, dass sie bereits
zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden. Der Verbraucher muss
beweisen, dass die Vertragswidrigkeit besteht, aber er muss weder
den Grund fur die Vertragswidrigkeit noch den Umstand beweisen,
dass sie dem Verkaufer zuzurechnen ist. (Urteil Faber vom 4. Juni
2015, C-497/13)

Im Bereich des Luftverkehrs hat der Gerichtshof erneut die
Reichweite der Rechte der Fluggaste prazisiert. Wenn ein elektro-
nisches Buchungssystem bei jedem Flug ab einem Flughafen der

Union mehrere Flugverbindungen vorschlagt, ist der zu zahlende
Endpreis fur jeden einzelnen angezeigten Flugdienst stets aus-
zuweisen. Dies gilt nicht nur fur den vom Kunden ausgewahiten,
sondern fir jeden vorgeschlagenen Flug. Dem Verbraucher muss
es moglich sein, die Preise verschiedener Luftfahrtunternehmen
effektiv zu vergleichen. (Urteil Air Berlin vom 15. Januar 2015,
C-573/13)

Ferner hat der Gerichtshof bestatigt, dass das Luftfahrtunterneh-
men gemal einer europaischen Verordnung Fluggasten bei einer
Annullierung ihres Flugs Ausgleich leisten muss (zwischen 250 und
600 Euro). Diese Verpflichtung besteht auch bei unerwarteten tech-
nischen Problemen des Flugzeugs, da die Luftfahrtunternehmen
auch in diesem Fall den Fluggasten Ausgleich leisten mussten. Nur
in ganz auBergewdhnlichen Fallen (versteckte Fabrikationsfehler,
die die Flugsicherheit beeintrachtigen, Sabotageakte oder terro-
ristische Handlungen) kénnen die Luftfahrtunternehmen von ihrer

Verpflichtung befreit sein. (Urteil van der Lans vom 17. September
2015, C-257/14)

Schlief3lich hat sich der Gerichtshof zum Schutz der Verbraucher
geadulRert, die Hypothekendarlehen aufgenommen haben, um
eine eigengenutzte Wohnung zu erwerben. Enthalt der Vertrag
eine Klausel, die rechtswidrige Zinssatze vorsieht, kann das na-
tionale Gericht entweder den Zinssatz neu berechnen oder die-
se Klausel unangewendet lassen, wenn es sie fr missbrauchlich
halt. (Urteil Unicaja Banco vom 21. Januar 2015, verbundene
Rechtssachen C-482/13 u. a.)



http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150064de.pdf
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150149de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150063de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150063de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150004de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150004de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150105de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150105de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150009de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150009de.pdf

RECHTE UND PFLICHTEN
VON MIGRANTEN

Die Vorschriften Uber die Integration von Drittstaatsangehorigen, die sich in den Mitglied-
staaten niedergelassen haben, sollen insbesondere den wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt in diesen Staaten férdern. Nach dem Unionsrecht kdnnen die Mitglied-
staaten Drittstaatsangehdrigen, die sich vor der Stellung ihres Antrags funf Jahre lang un-
unterbrochen rechtmaliig in ihrem Hoheitsgebiet aufgehalten haben, die Rechtsstellung
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten verleihen.

In den Niederlanden unterliegen Drittstaatsangehdrige einer buB-
geldbewehrten Pflicht zur Ablegung einer Integrationspriifung,
mit der sie hinreichende Kenntnisse der niederlandischen Sprache
und Gesellschaft nachzuweisen haben. Auf die Frage eines nieder-
landischen Gerichts hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Mit-
gliedstaaten von langfristig Aufenthaltsberechtigten die erfolgreiche
Ablegung einer solchen Priifung verlangen dirfen. Die Modalitaten
fur die Umsetzung dieser Pflicht (z. B. die Einschreibungsgebiihren)
diurfen jedoch nicht die Verwirklichung des mit dem Unionsrecht
verfolgten Ziels des sozialen Zusammenhalts gefahrden. (Urteil

P und S vom 4. Juni 2015, C-579/13)

Nach einer europaischen Richtlinie kann ein Drittstaatsangeho-
riger, der sich rechtmaRig in einem Mitgliedstaat aufhalt, unter
bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Familienzusammen-
flihrung in Anspruch nehmen. Die Familienangehérigen, die ihm
nachziehen wollen, kdnnen beispielsweise dazu verpflichtet wer-
den, erfolgreich eine Integrationsprifung abzulegen. Von einem
niederlandischen Gericht zur Vereinbarkeit dieser Prifung mit der
Richtlinie Gber die Familienzusammenfiihrung befragt, hat der
Gerichtshof bekraftigt, dass die Mitgliedstaaten von Drittstaatsan-
gehorigen verlangen kdnnen, dass sie vor der Familienzusammen-

fuhrung erfolgreich eine solche Priifung ablegen. Dabei ist jedoch
die besondere Lage einer Person, die (z. B. wegen ihres Alters oder
ihres Gesundheitszustands) nicht in der Lage ist, die Priifung abzu-
legen oder zu bestehen, zu berticksichtigen, um den Betreffenden
gegebenenfalls von dieser Verpflichtung zu befreien. (Urteil K und
Avom 9. Juli 2015, C-153/14)

Das Unionsrecht enthalt auch in allen Mitgliedstaaten gel-
tende Vorschriften, die die Inhaftnahme und die Abschie-
bung von Drittstaatsangehoérigen regeln, die sich illegal im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten.

Von einem italienischen Gericht zur sogenannten Ruckfihrungs-
richtlinie befragt, hat der Gerichtshof entschieden, dass ein
Mitgliedstaat unter Wahrung der Grundrechte Strafen (wie, in
Italien, eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren) gegen ei-
nen Drittstaatsangehdrigen verhangen kann, der nach einer im
Rahmen eines friheren Ruckkehrverfahrens erfolgten Ruckkehr
in sein Herkunftsland unter VerstoR gegen ein Einreiseverbot
erneut illegal in das Hoheitsgebiet dieses Staates einreist. (Urteil

Skerdjan Celaj vom 1. Oktober 2015, C-290/14)


http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150061de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150061de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112de.pdf

Die Wochenarbeitszeit darf in der Regel 48 Stunden nicht Uber-
schreiten, und jedem Arbeitnehmer stehen tagliche und wochent-
liche Mindestruhezeiten zu. Von der Europdischen Kommission
befasst, die der Ansicht war, dass Griechenland und Irland die-
se Regeln nicht beachtet haben, hat der Gerichtshof festgestellt,
dass Griechenland in der Tat gegen das Unionsrecht verstol3en
hat, da es fur die Auslibung des Arztberufs weder eine Wochen-
arbeitszeit von hochstens 48 Stunden noch tagliche und wo-
chentliche Mindestruhezeiten vorgesehen hat.

Dagegen ist es der Kommission nicht gelungen, eine Vertrags-
verletzung Irlands bezlglich der Arbeitszeiten von in der Wei-
terbildung zum Facharzt befindlichen Krankenhausarzten nach-
zuweisen. (Urteil Kommission/Irland vom 9. Juli 2015, C-87/14,
und Urteil Kommission/Griechenland vom 23. Dezember 2015,
C-180/14)
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SCHUTZ DER RECHTE
DER ARBEITNEHMER

Das Unionsrecht soll ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen den beruflichen
Pflichten und dem Privatieben der Arbeit-
nehmer gewadhrleisten. Es enthalt daher
verschiedene Regelungen zu Einzelhei-
ten der Durchfiihrung von Arbeitsvertra-
gen, wie z. B. zur Arbeitszeitgestaltung.

Die Festsetzung eines Mindestlohns fallt
grundsatzlich nicht unter das Unionsrecht,
das allerdings bestimmte auf sozialen oder
wettbewerbsrechtlichen Erwagungen be-
ruhende Regeln vorsehen kann.

Auf die Frage eines spanischen Gerichts hat der Gerichtshof er-
lautert, dass Fahrten, die Installations- und Wartungstechniker
ohne festen oder gewdhnlichen Arbeitsort zwischen ihrem Wohn-
ort und dem Standort des ersten und des letzten Kunden des Ta-
ges zurlcklegen, Arbeitszeit darstellen. Die Fahrzeiten, die diese
Techniker - die manchmal an Uber 100 km von ihrem Wohnort
entfernten Standorten eingesetzt werden - in ihrem Auto verbrin-
gen mussen, dirfen von ihren Arbeitgebern nicht als Ruhezeiten
angesehen werden. (Urteil Federacién de Servicios Privados del
sindicato Comisiones obreras vom 10. September 2015, C-266/14)

Der Gerichtshof hat in einer deutschen Rechtssache auRerdem
entschieden, dass die Vergabe eines 6ffentlichen Auftrags davon
abhangig gemacht werden kann, dass sich die Bieter verpflichten,
den Beschaftigten, die zur Ausfiihrung der Leistungen eingesetzt
werden, den im Mitgliedstaat des 6ffentlichen Auftrags geltenden
Mindestlohn zu zahlen. (Urteil RegioPost vom 17. November
2015, C-115/14)
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150080de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150152de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150152de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/cp150139de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/cp150139de.pdf
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SCHUTZ DES
FREIEN WETTBEWERBS

Der freie Wettbewerb ist fur das ordnungs-
gemalde Funktionieren des Binnenmarkts
der Union unerlasslich. Der Gerichtshof
der Europaischen Union sorgt dafur, dass
die Regeln eingehalten werden, die ei-
nen lauteren Wettbewerb zwischen den
Unternehmen im Binnenmarkt und eine
bessere Qualitat von Waren und Dienst-
leistungen zu niedrigeren Preisen fur die
Verbraucher sicherstellen sollen.

Jedes Jahr werden beim Gerichtshof und beim Gericht zahlreiche
Rechtssachen anhangig gemacht, die Praktiken betreffen, die
den Wettbewerb im Binnenmarkt verhindern, einschranken

oder verfalschen, wie etwa

4 staatliche Beihilfen, die Unternehmen begtinstigen
sollen;

& Zusammenschliisse (Ubernahme oder Zusammen-
schluss von Unternehmen, die rechtswidrig sind,
wenn sie eine beherrschende Stellung schaffen oder
verstarken, die zu Missbrauchen fiihren kann);

& Kartelle (Vereinbarungen zwischen Unternehmen z. B.
Uber eine Marktaufteilung, Uber die Festlegung von
Produktionsquoten oder lber Preise).
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2015 hat das Gericht den Beschluss der Kommission bestatigt, mit
dem diese den Zusammenschluss von zwei auf den Finanzmark-
ten tatigen Gesellschaften, namlich der Deutschen Borse und
der NYSE Euronext (Betreiberin der Borsen von New York, Paris,
Amsterdam, Brissel und Lissabon) untersagt hatte. Der geplante
Zusammenschluss hatte eine beherrschende Stellung oder eine
Quasi-Monopolstellung begrinden kénnen, was fiir die anderen
Wirtschaftsteilnehmer nachteilig gewesen ware. (Urteil Deutsche
Borse/Kommission vom 9. Méarz 2015, T-175/12)

Auf ein Rechtsmittel gegen ein im Vorjahr zu einem Zusammen-
schluss auf dem Markt fur Bildschirme mit Fliissigkristallanzei-
ge (LCD) ergangenes Urteil des Gerichts hat der Gerichtshof die
abschreckende GeldbulRe von 288 Millionen Euro bestatigt, die
gegen das taiwanesische Unternehmen InnoLux verhangt wor-
den war. Die Kommission hatte namlich den Markt, auf dem das
Unternehmen tatig war, richtig als den Markt der die LCD enthal-
tenden Endprodukte (Computer, Fernseher) und nicht nur als den
Markt fur Bildschirme definiert. Der Gerichtshof hat daher das
Urteil des Gerichts und damit den Beschluss der Kommission be-

statigt. (Urteil InnoLux/Kommission vom 9. Juli 2015, C-231/14 P)

SchlieRlich hat das Gericht den Beschluss der Kommission fur
nichtig erklart, mit dem diese mehreren Fluggesellschaften wegen
Beteiligung an einem Kartell auf dem Markt fir Luftfrachtdiens-
te GeldbuBBen von insgesamt 790 Millionen Euro auferlegt hatte.
Die wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen betrafen die Erhe-
bung von ,Treibstoffaufschlagen” und von ,Sicherheitsaufschla-
gen” (die eingefihrt worden waren, um die Kosten fur die nach
den Terroranschlagen vom 11. September 2001 vorgeschriebe-
nen SicherheitsmalRnahmen in den Griff zu bekommen). Das Ge-
richt hat diese Geldbul3en aufgehoben, nachdem es festgestellt
hatte, dass der Beschluss der Kommission innere Widerspriche
aufwies, die die Verteidigungsrechte der Fluggesellschaften be-
eintrachtigten. (Urteile Air Canada u. a./Kommission vom 16. De-
zember 2015, T-9/11 u. a.)


http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150032de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150032de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150079de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150147de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150147de.pdf

AUSSENPOLITIK UND
RESTRIKTIVE
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Das Gericht hat entschieden, dass der Rat davon ausgehen darf, dass
eine Person allein aufgrund der Verwandtschaft mit den Machthabern
eines Landes mit diesen in Verbindung steht. Daher hat das Gericht
die RechtmaRigkeit der gegen Mohammad Makhlouf, den Onkel des
syrischen Prasidenten Bashar Al Assad, erlassenen restriktiven Maf3-
nahmen bestatigt. (Urteil Makhlouf/Rat vom 21. Januar 2015, T-509/11)

Dagegen hat das Gericht festgestellt, dass der Rat nicht die Gelder einer
Person einfrieren darf, ohne den ihr zur Last gelegten Sachverhalt und
ihre Verantwortlichkeit anzugeben. Daher konnte der Rat Andriy Port-
nov (den ehemaligen Berater des friiheren ukrainischen Staatsprasi-
denten Viktor Janukowitsch) nicht allein deshalb fir die Veruntreuung
offentlicher Gelder in der Ukraine verantwortlich machen, weil gegen
ihn dort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war. (Urteil Port-
nov/Rat vom 26. Oktober 2015, T-290/14)

Das Gericht hat auch die Mehrzahl der Rechtsakte, die ein Einfrieren
der Gelder des weiRBrussischen FuBballvereins Dynamo-Minsk vorsa-
hen, fur nichtig erklart, weil der Rat nicht nachgewiesen hatte, dass die
Besitzer dieses Vereins das Regime des weiRrussischen Prasidenten
Lukaschenko unterstutzen oder dessen NutznieRer sind. (Urteile FC Dy-
namo-Minsk/Rat vom 6. Oktober 2015, T-275/12 und T-276/12)
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150008de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150129de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150129de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150115de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150115de.pdf
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B. KENNZAHLEN DER
RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT

GERICHTSHOF

Der Gerichtshof kann vor allem befasst werden

€ mit Vorabentscheidungsersuchen, wenn ein nationales Gericht Zweifel hinsichtlich der Auslegung oder
der Gultigkeit eines von der Union erlassenen Rechtsakts hat. Das nationale Gericht setzt dann das bei ihm
anhangige Verfahren aus und ruft den Gerichtshof an, der tber die Auslegung oder die Gultigkeit der fraglichen
Bestimmungen entscheidet. Nach dieser Klarung durch den Gerichtshof kann das nationale Gericht Uber den
ihm vorliegenden Rechtsstreit befinden. Fir Rechtssachen, in denen eine besonders rasche Antwort geboten ist
(wenn es z. B. um Asyl, Grenzkontrollen oder Kindesentfiihrungen geht), ist ein Eilvorabentscheidungsverfahren
vorgesehen;

& mit Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des Gerichts, die einen Rechtsbehelf darstellen, in dessen Rahmen
der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts aufheben kann;

¢ mitKlagen, die in erster Linie gerichtet sind

o auf Nichtigerklarung eines Rechtsakts der Union (Nichtigkeitsklage) oder

o auf Feststellung, dass ein Mitgliedstaat gegen das Unionsrecht verstoBen hat (Vertragsverletzungsklage).
Kommt der Mitgliedstaat dem Urteil, mit dem die Vertragsverletzung festgestellt wurde, nicht nach, kann
eine zweite Klage wegen ,doppelter Vertragsverletzung” dazu fihren, dass der Gerichtshof eine finanzielle
Sanktion gegen den Mitgliedstaat verhangt;

¢ mit einem Ersuchen um ein Gutachten (iber die Vereinbarkeit einer Ubereinkunft, die die Union mit einem
Drittstaat oder mit einer internationalen Organisation schlieRen will, mit den Vertragen. Dieses Ersuchen kann
von einem Mitgliedstaat oder von einem EU-Organ (Parlament, Rat oder Kommission) eingereicht werden.
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Neu eingegangene
Rechtssachen

Vorabentscheidungsverfahren

Mitgliedstaaten, aus denen die meisten Ersuchen
stammen:

Deutschland: 79

davon Italien: 47
Niederlande: 40
Spanien: 36
Belgien: 32
Davon

48 Klagen 34 Vertragsverletzungsklagen und

3 Klagen wegen , doppelter Vertragsverletzung”

Rechtsmittel

gegen
215 Entscheidungen 3 Gutachten

des Gerichts
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404 Vorabentscheidungsverfahren

davon 26 festgestellte Vertragsverletzungen

egen 13 Mitgliedstaaten
7 0 Klagen see &

davon 3 Klagen wegen
~doppelter Vertragsverletzung”

Rechtsmittel gegen Durchschnittliche
Entscheidungen des Verfahrensdauer
Gerichts 1
Erledigte @
Monate
Rechtssachen Gutachten-

davon 25, die zur Aufhebung verjahren | Eilvorabentscheidungs-
der Entscheidung des Gerichts verfahren: 1.9 Monate
gefuhrt haben s

Wichtigste behandelte Sachgebiete:

Geistiges und gewerbliches Eigentum

Landwirtschaft

Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts

Sozialrecht

Steuerwesen

Umwelt

Verbraucherschutz

Verkehrs- und Niederlassungsfreiheiten
und Binnenmarkt

Wettbewerb und staatliche Beihilfen
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GERICHT

Das Gericht entscheidet Uber Klagen von Einzelpersonen und Unternehmen
gegen Handlungen der Union, die an sie gerichtet sind oder sie unmittelbar
und individuell betreffen, sowie Gber Klagen von Mitgliedstaaten. Die Mehr-
zahl der Streitsachen sind wirtschaftlicher Natur: Wettbewerb und staatliche
Beihilfen, handelspolitische SchutzmalBnahmen, Marken der Europaischen
Union. Gegen die Urteile des Gerichts kann beim Gerichtshof ein Rechtsmit-
tel eingelegt werden, das auf Rechtsfragen beschrankt ist.

' 2 Aufschliisselung nach Klagertyp:
F 3 8 342 VonEinzelnen anhangig gemachte Rechtssachen
-

39  von Mitgliedstaaten anhangig gemachte Rechtssachen
Klagen
8 3 I Das geistige und Rechtsrr]ittel gegen
gewerbliche Eigentum Ent§che|d!:mgen des
betreffende Klagen Gerichts fir den

Neu eingegangene sffentlichen Dienst
Rechtssachen

1 Von Organen anhadngig gemachte Rechtssache

w 67 Eine Partei, die auBerstande ist, die
. Verfahrenskosten zu bestreiten,
An,tr.age auf kann Prozesskostenhilfe beantragen.
Bewilligung von
Prozesskostenhilfe
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Klagen

Rechtsmittel gegen
Entscheidungen des Gerichts
fur den 6ffentlichen Dienst

davon
: Rechtsmittel, die zur Aufhebung der
Erledlgte 1 4 Entscheidung des Gerichts fiir den
Rechtssachen offentlichen Dienst gefiihrt haben

el Mit Rechtsmitteln beim
Durchschnittliche o 6 Gerichtshof angefochtene
Verfahrensdauer 2 7 Entscheidungen

Monate

Wichtigste behandelte Sachgebiete:

Geistiges und gewerbliches Eigentum

388
32
22
60
18

153
21

Landwirtschaft

Offentliche Auftrage

Restriktive MaRnahmen

Umwelt

Wettbewerb und staatliche Beihilfen

Zugang zu Dokumenten
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GERICHT FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST

Das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst entscheidet Uber Rechtsstreitig-
keiten zwischen den Organen der Europaischen Union und ihrem Personal
(etwa 40 000 Personen bei allen Unionsorganen und -einrichtungen zusam-
men). Diese Rechtsstreitigkeiten betreffen hauptsachlich das Dienstverhalt-
nis im engeren Sinne sowie die soziale Sicherheit.

.

Rechtssachen, in denen
der Rechtsstreit giitlich

beigelegt wurde,

Neu eingegangene Erledigte

d. h. tber
Rechtssachen Rechtssachen

@ 1 2 1 Durchschnittliche Verfahrensdauer
y

Monate

Mit Rechtsmitteln beim Gericht o
angefochtene Entscheidungen o
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FIN JAHR DER
OFFNUNG UND DES AUSTAUSCHS
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A. GROSSE VERANSTALTUNGEN

Der Dialog, den der Gerichtshof der Europaischen Union mit den nationalen Gerichten und den Unionsburgern fuhrt,
beschrankt sich nicht auf die Gerichtsverfahren, sondern speist sich jedes Jahr aus einem intensiven Austausch.

Im Jahr 2015 kam es zu zahlreichen Begegnungen und Diskussionen, die zur Verbreitung des Unionsrechts und der
Unionsrechtsprechung und zu deren besserem Verstandnis beitragen.

17. April

Finale der ,,European Law
Moot Court Competition”

Die European Law Moot Court Competition,
die seit beinahe 30 Jahren von der Europe-
an Law Moot Court Society veranstaltet wird,
ist ein Wettbewerb, der die Kenntnisse von
Studierenden der Rechtswissenschaften
im Unionsrecht fordern soll. Das Finale die-
ses Wettbewerbs, der einer der presti-
getrachtigsten der Welt ist, findet jedes
Jahr am Gerichtshof statt, wo sich Teams
von Studierenden aus allen Mitgliedstaa-
ten der Union, aber auch aus den USA in
mundlichen Verhandlungen vor Jurys mes-
sen, die mit Mitgliedern des Gerichtshofs,
des Gerichts und des Gerichts fur den 6f-
fentlichen Dienst besetzt sind.

9. Mai

Tag der offenen Tur beim
Gerichtshof der Europdischen
Union

Anlasslich des Europatags, der am 9. Mai
in allen Mitgliedstaaten gefeiert wird, um
an die vom franzdsischen Minister Robert
Schuman am 9. Mai 1950 gehaltene Rede
zu erinnern, veranstaltet der Gerichtshof
der Europadischen Union einen Tag der of-
fenen TUr. Dabei konnen die Birger das
Unionsorgan, seine Aufgaben und seine
Arbeitsweise, aber auch die Gebdude so-
wie die Kunstwerke kennenlernen, die die
Mitgliedstaaten als Leihgaben zur Verfu-
gung gestellt haben und die Ausdruck der
europdischen kunstlerischen und kulturel-
len Traditionen sind. Der Gerichtshof emp-
fangt 3791 Besucher und verzeichnet da-
mit einen neuen Besucherrekord.

8. Juni

Veranstaltung eines
Kolloquiums anlasslich der
Ubergabe eines liber amicorum
an Vassilios Skouris

Anlésslich der Ubergabe eines liber ami-
corum an Vassilios Skouris, der zwolf Jah-
re lang Prasident des Unionsorgans war,
wird ein Kolloguium zum Thema ,Der Ge-
richtshof der Européischen Union unter
der Prasidentschaft von Vassilios Skouris"”
veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit spre-
chen unter der Leitung von Jean-Marc Sau-
vé, des Vizeprasidenten des franzdsischen
Staatsrats, mehrere Prasidenten und ehe-
malige Prdsidenten der obersten Gerichte
der Mitgliedstaaten sowie hohe Vertreter
der europdischen Organe Uber die Bedeu-
tung der Rechtsprechung des Gerichtshofs
fur die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit
und der Einheit des Unionsrechts.
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28. bis 30. Juni

159 Richter und Staatsanwaélte von Ein-
gangsgerichten der Mitgliedstaaten neh-
men am Forum teil, bei dem sich europa-
ische Richter und nationale Richter und
Staatsanwadlte Uber interessante unions-
rechtliche Fragen austauschen. Diese jahr-
liche Veranstaltung soll nicht nur den justi-
ziellen Dialog starken, den der Gerichtshof
insbesondere im Rahmen von Vorabent-
scheidungsersuchen mit den nationalen
Gerichten fuhrt, sondern auch die Verbrei-
tung und die einheitliche Anwendung des
Unionsrechts fordern, da die nationalen
Gerichte die Ersten sind, die diese Bestim-
mungen auf die von ihnen zu entscheiden-
den Rechtsstreitigkeiten anwenden.

JAHRESUBERBLICK

9. Dezember

Anlésslich der Ubergabe des historischen
Archivs des Gerichtshofs an das Europa-
ische Hochschulinstitut in Florenz findet
eine offizielle Feier statt. Dieses Archiv, das
die Uber 30 Jahre alten Rechtsprechungs-
und Verwaltungsdokumente des Unionsor-
gans enthdlt, wie z. B. die erste Rede seines
ersten Prasidenten oder die Eintragung
des ersten Verfahrensschriftsticks, er-
zahlt von der Entwicklung des Organs. Am
Tag der Feier befinden sich bereits 3 539
Akten in Florenz, d. h. 112 laufende Meter,
die die Geschichte des europdischen Auf-
bauwerks in seiner justiziellen Dimension
reprasentieren.

Der Gerichtshof hatte die Ehre, im Lauf des
Jahres 2015 verschiedene hohe Persdnlich-
keiten aus den Mitgliedstaaten zu empfan-
gen. So hat SKH Henri, GroBherzog von
Luxemburg, den Gerichtshof im Oktober
anlasslich der Ausstellung der Magna Car-
ta besucht. Auch der slowenische Premier-
minister Miro Cerar, der danische Justizmi-
nister Martin Lidegaard, der portugiesische
Auldenminister Rui Chancerelle de Mache-
te und die Prasidentin der italienischen Ab-
geordnetenkammer Laura Boldrini haben
im Zuge verschiedener offizieller Besuche
in Luxemburg Mitglieder des Unionsorgans
getroffen und damit den justiziellen Dialog
weitergefUhrt, der zwischen dem Gerichts-
hof und den Gerichten der Mitgliedstaa-
ten im Rahmen eines institutionellen Aus-
tauschs besteht.
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B. KENNZAHLEN
Ein standiger Dialog mit Juristen

* Weiterfuhrung des justiziellen Dialogs mit den nationalen Richtern und Staatsanwalten

Empfang von nationalen Richtern und Staatsanwadlten im Rahmen des
jahrlichen Forums fur Richter und Staatsanwalte oder im Rahmen einer

Tatigkeit von sechs oder zehn Monaten im Kabinett eines Mitglieds
+vom Gerichtshof veranstaltete Seminare
©+ annationale Richter und Staatsanwalte gerichtete Beitrage im Rahmen

Richter und Staatsanwilte : von européischen justiziellen Vereinigungen oder Netzwerken

haben an vom Gerichtshof Teilnahme an den Feierlichkeiten zur Eréffnung des Gerichtsjahrs bei
veranstalteten Seminaren hochsten und oberen nationalen Gerichten und Begegnungen mit den
tei|genommen Prasidenten und Vizeprasidenten der hochsten europdischen Gerichte

* Forderung der Anwendung des Unionsrechts und des Verstandnisses fur das Unionsrecht bei Juristen

davon

e 216 8 B,

an Anwadlte oder Bevollméachtigte der
Mitgliedstaaten gerichtete Beitrage

Gruppen von Juristen

1583

an Wissenschaftler gerichtete Beitrage

s 252

ﬁﬂ-’ Praktikanten externe Besucher

Juristen, die im Rahmen ihrer : Studierende, Forscher, Professoren,
Ausbildung empfangen werden : die in der Bibliothek des Unionsorgans
recherchiert haben
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Verstarkter Dialog mit den Unionsburgern

@ E 0 @
16377 155 | 280 92

Besucher Pressemitteilungen Tweets iiber Antrage
(d. h. insgesamt die Twitter-Accounts auf Zugang
daven des Gerichtshofs
869 zu Verwaltungs-
3 791 1 mit dokumenten und

zum historischen Archiv

beim Tag der Sprachfassungen) des Unionsorgans
offenen Tiir

Followern

Etwa

Z 0 0 0 0 Auskunftsverlangen pro Monat

Ein regelmaRiger offizieller und institutioneller Dialog

& oW a
23

offizielle Besuche Hoflichkeitsbesuche feierliche Sitzungen
von Personlichkeiten
aus den Mitgliedstaaten
oder von internationalen
Organisationen
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A. EINE LEISTUNGSFAHIGE, MODERNE
UND VIELSPRACHIGE VERWALTUNG

Der Kanzler des Gerichtshofs, Generalse-
kretér des Unionsorgans, leitet die Ver-
waltungsdienststellen unter Aufsicht des
Prasidenten. Nach einem besonders for-
dernden Jahr berichtet er vom Einsatz der
Dienststellen bei der Unterstutzung der
Rechtsprechungstatigkeit.

Die aullergewdhnliche Intensivierung der Rechtsprechungstatig-
keit des Gerichtshofs im Jahr 2015 hat sich auch in einer starken
Erhohung der Produktivitat der Dienststellen niedergeschlagen.
Um diese Ergebnisse zu erreichen, pruft das Unionsorgan weiter-
hin alle Mittel und Wege, die es ihm ermdglichen, die vorrangigen
Ziele - Qualitat und Zugigkeit bei der Behandlung der Rechtssa-
chen - zu erreichen.

Im Zusammenhang mit der Intensivierung der Rechtsprechungs-
tatigkeit einerseits und der den europaischen Organen von den
Haushaltsbehdrden der Union auferlegten Verpflichtung, ihr Per-
sonal im Zeitraum 2013-2017 um 5 % zu verringern, andererseits
hat der Gerichtshof beschlossen, seinen Kernbereich zu schitzen,
indem er die Gerichte verstarkt. Dies ist eine besonders bedeut-
same Entwicklung in einer Zeit, in der die Dienststellen die He-
rausforderungen zu bewadltigen haben, die sich insbesondere aus
der von den beiden Rechtsetzungsorganen (Europdisches Parla-
ment und Rat der Europaischen Union) gebilligten Erhéhung der
Zahl der Richter ergeben.

Wie die in diesem JahresUberblick angefihrten Beispiele zeigen,
sind die Dienststellen des Unionsorgans uneingeschrankt an der
Modernisierung der Arbeitsmethoden insbesondere zugunsten
der Parteien beteiligt, denen die mit den neuen Arten der elektroni-
schen Ubertragung von Verfahrensschriftstiicken (e-Curia) verbun-
denen Moglichkeiten zugutekommen. Diese Modernisierung zeigt
sich auch in Verwaltungsmalinahmen, die die Gleichstellung der Ge-
schlechter fordern, oder im Einsatz aller Mitarbeiter fur den Um-
weltschutz. Schlie3lich ist es dem Gerichtshof durch ein Uberlegtes
Management der Vielsprachigkeit moglich, eine Rechtssache unab-
hangig von der Amtssprache der Union, in der sie anhangig gemacht
wurde, zu behandeln und seine Rechtsprechung in allen Amtsspra-
chen zu verbreiten.

Der Jahresbericht Uber die Verwaltung des Unionsorgans, der ge-
maRl den Bestimmungen der fur die EU-Organe geltenden Haus-
haltsordnung erstellt und auf der Website des Gerichtshofs ver-
offentlicht worden ist, enthdlt zahlreiche weitere Beispiele fur die
Einbeziehung der Mitarbeiter und Dienststellen in die effiziente und
dynamische Erfullung der dem Unionsorgan nach den Vertragen
Ubertragenen Aufgaben.

Alfredo Calot Escobar
Kanzler
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Ein Uberlegtes Management der Vielspra-
chigkeit ermaoglicht es dem Gerichtshof,
eine Rechtssache unabhangig von der
Amtssprache der Union, in der sie anhan-
gig gemacht wurde, zu behandeln und
seine Rechtsprechung in allen Amtsspra-
chen zu verbreiten.
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B. ZAHLEN UND PROJEKTE

Die Entmaterialisierung im Dienst der Rechtsprechungstatigkeit

Seit 2011 erfolgt der Kontakt zwischen den Kanzleien der Gerichte und den Verfahrensbeteiligten Uber eine
EDV-Anwendung namens ,e-Curia“, die von den Dienststellen des Unionsorgans speziell fur die sichere Einreichung
und Ubermittlung von Verfahrensschriftstiicken auf elektronischem Weg entwickelt wurde und sich steigender

Beliebtheit bei den Vertretern der Parteien und der Mitgliedstaaten erfreut. Derzeit wird eine neue Version von

e-Curia entwickelt, um den Rechtssuchenden und den Unionsgerichten einen noch effizienteren und leistungsfahige-
ren Service zu bieten.

Prozentualer Anteil der tiber e-Curia eingereichten Schriftstiicke

__ Gerichtshof

— Gericht

— Gericht fiir den
offentlichen Dienst

2013 2014 2015
Zahl der Konten fiir den Zahl der die Anwendung e-Curia
Zugang zur Anwendung e-Curia nutzenden Mitgliedstaaten

———————————————————————————————————————————————————————————————

********************************

2013 2014 2015 2013 2014 2015
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Ein Unionsorgan, das sich fir die Gleichstellung von Mdnnern und Frauen einsetzt

Beamte und sonstige Bedienstete
am 31. Dezember 2015

Frauenanteil

o 835
39 %

Beim Anteil von Frauen in FUhrungspositionen in der Verwaltung nimmt der Gerichtshof der
Europaischen Union im Vergleich der europdischen Organe einen Platz im oberen Mittelfeld
ein. 2015 wurde mit allen Frauen, die Personalverantwortung haben, ein Reflexionsprozess
angestollen, um zu ermitteln, mit welchen MaBnahmen Frauen ermutigt werden kénnen,
sich um Stellen im Management zu bewerben, und der Frauenanteil auf allen hierarchischen

: 0/ Ebenen erhoht werden kann.

der Verwaltungsratsstellen

der Stellen im (mittleren und héheren)
Management




Ein starkes Engagement
fur die Umwelt

Der Gerichtshof der Europdischen Union verfolgt seit meh-
reren Jahren eine ehrgeizige Umweltpolitik, um die hochsten
Standards im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des
Umweltschutzes zu erfillen.

Das Unionsorgan hat sich auch in dem Verfahren engagiert,
das zu seiner EMAS-(Eco-Management and Audit Scheme-)
Registrierung fuhrt.

Dieses System fur Umweltmanagement und Umweltbetriebs-
prufung wurde 1993 durch eine europaische Verordnung ge-
schaffen, nach der Organisationen, die strenge Bedingungen
erflllen, eine Registrierung und damit eine Bescheinigung ih-
rer Umweltleistung erhalten kénnen. Zu diesem Zweck hat der
Gerichtshof eine echte Umweltpolitik erarbeitet, die es ihm be-
reits ermaglicht, die Wirkungen seines umweltpolitischen En-
gagements zu messen.
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2 750 m2
Photovoltaik- MaBnahmen zur
Zellen Verringerung der
Kohlendioxid-

eine Einsparung von tber ..
Emissionen
120 000 € \

Stromeinsparung Sammlung von

Weichplastikverschlissen

g
o

c

Anpflanzung von
Obstbaumen

\ Interinstitutionelles II ¢
Fahrgemeinschaftsportal Einsparung von

Ressourcen

3 Kosten der Abfallbehandlung
seit 2011

-50 %
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Ein GUberlegtes Management der Vielsprachigkeit

Als vielsprachiges Rechtsprechungsorgan muss der Gerichtshof in der Lage sein, eine Rechtssache unabhangig von
der Amtssprache, in der sie anhangig gemacht wurde, zu behandeln und seine Rechtsprechung in allen Amtssprachen

Zu verbreiten.

In Anbetracht der gestiegenen Zahl der Amtssprachen (von elf auf 24 in zehn Jahren), der strengen Kontrolle der dem

Unionsorgan zugewiesenen Haushaltsmittel und der standigen Zunahme der Zahl der Streitsachen, die den Gerichten,
die das Unionsorgan bilden, unterbreitet werden (+ 50 % in zehn Jahren), erfordert der Schutz der Vielsprachigkeit
eine rationelle und pragmatische Verwaltung. Der Gerichtshof hat zahlreiche interne Sparmal3nahmen ergriffen, um
die Arbeitsbelastung der Sprachendienste zu begrenzen, setzt aber auch die neuen Technologien ein, um Effizienz

und Zugigkeit zu steigern.

Die Sprachendienste in Zahlen

24

~Rechts- und

Dolmetscher fiir Sprachsachver-
die miindlichen standige” fiir die
Verhandlungen und Ubersetzung von

Sitzungen Schriftsticken

m 23 Sprachreferate

maogliche
Verfahrenssprachen
vom Ubersetzungsdienst iibersetzte Seiten im Jahr 2015
maogliche Senkung des Ubersetzungsbedarfs im Jahr 2015

Sprachkombinationen

(interne SparmaRBnahmen):

482 000 Seiten

46 JAHRESUBERBLICK



JAHRESBERICHT 2015

Entwicklung der Zahl der Uibersetzten Seiten
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AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT:
REFORM DES GERICHTSSYSTEMS




Der Unionsgesetzgeber hat am 16. Dezember 2015 eine Verordnung zur Reform des Gerichtssystems des
Gerichtshofs der Europdischen Union erlassen. Diese Reform soll den unmittelbaren Bedarf des Gerichts - dem
2015 28 Richter angehérten - decken und die Effizienz des europaischen Gerichtssystems insgesamt nachhaltig

verbessern.

4

4

Richter fur
das Gericht °

2 Richter je
Mitgliedstaat

Die Reform wird in drei Schritten durchgefiihrt:

eine erste Erhdhung der Zahl der Richter am Gericht um zwdlf Richter, die z. T. im
April 2016 erfolgte;

im September 2016, d. h.im Zuge der nachsten Neubesetzung des Gerichts, wird die
Zahl der Richter um sieben erhéht, indem das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst in
das Gericht eingegliedert wird. Der Gerichtshof der Europdischen Union wird dann
nur noch aus zwei Gerichten (dem Gerichtshof und dem Gericht) bestehen;

im Herbst 2019 - im Zuge der darauf folgenden Neubesetzung des Gerichts - wird
die Zahl der Richter schliel3lich um neun erhéht, so dass das Gericht dann Gber
insgesamt 56 Richter, d. h. zwei Richter je Mitgliedstaat, verfligen wird. Die Regie-
rungen der Mitgliedstaaten sind aufgefordert, bei der Benennung der Richter die
Bedeutung eines ausgewogenen Geschlechterverhaltnisses zu berlcksichtigen.

Dank der Verdoppelung der Zahl der Richter am Gericht in einem sich bis 2019
erstreckenden Prozess wird das Gericht in der Lage sein, die Zunahme der Zahl
der Streitsachen zu bewaltigen und seine Aufgaben im Dienst der europaischen
Rechtssuchenden unter Wahrung der Ziele der Qualitat, Effizienz und Zlgigkeit der
Justiz zu erfullen.

Im Zuge der Reform wurde eine neue Verfahrensordnung fir das Gericht
ausgearbeitet, die am 1. Juli 2015 in Kraft getreten ist. Sie starkt die Fahigkeit des
Gerichts, die Rechtssachen innerhalb eines angemessenen Zeitraums und unter
Achtung der Erfordernisse eines fairen Verfahrens zu bearbeiten.
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Nutzen Sie das Rechercheportal des Gerichtshofs, des Gerichts und des Gerichts fiir den
o6ffentlichen Dienst auf der Curia-Website:

curia.europa.eu

®

Halten Sie sich tiber die Rechtsprechung und uiber den Gerichtshof als Unionsorgan auf dem Laufenden,

indem Sie den RSS-Feed des Gerichtshofs abonnieren: curia.europa.eu/jcms/RSS

) il

é - indem Sie die Pressemitteilungen unter folgender Adresse konsultieren: curia.europa.eu/jcms/PressRelease
—

indem Sie dem Unionsorgan auf Twitter folgen: @CourUEpresse oder @EUCourtPress

indem Sie die App CVRIA fur Smartphones und Tablets herunterladen

Fir weitere Informationen uber die Tatigkeit des Unionsorgans:

besuchen Sie die Seite mit dem Jahresbericht 2015: curia.europa.eu/jcms/AnnualReport

laden Sie den Bericht Uber die Rechtsprechungstétigkeit herunter: curia.europa.eu/jcms/judicialactivityde

laden Sie den Verwaltungsbericht herunter: curia.europa.eu/jcms/managementreporten

Zugang zu Dokumenten des Unionsorgans:

historisches Archiv: curia.europa.eu/jcms/archive

Verwaltungsdokumente: curia.europa.eu/jcms/documents

Besuchen Sie den Gerichtshof der Europaischen Union:
Das Unionsorgan bietet speziell auf die Interessen der jeweiligen Gruppe zugeschnittene Besuchsprogramme an (Teilnahme

an einer mundlichen Verhandlung, gefUhrte Besichtigungen der Gebaude oder der Kunstwerke, Studienbesuch):

m curia.europa.eu/jcms/visits

Fur jede weitere Information Giber das Unionsorgan:

/ - schreiben Sie uns unter Verwendung des Kontaktformulars: curia.europa.eu/jcms/contact
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WO ERHALTE ICH EU-VEROFFENTLICHUNGEN?

Kostenlose Veroffentlichungen:

+  Einzelexemplar:
Uber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

- mehrere Exemplare/Poster/Karten:
bei den Vertretungen der Europdischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),
bei den Delegationen in Landern au3erhalb der Europaischen Union
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm),
Uber den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm)
oder unter der gebihrenfreien Rufnummer 008006789 10 11 (*¥).

(*)  Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fallen entstehen auch keine
Gesprachsgebiihren (auBer bei bestimmten Telefonanbietern sowie fiir Gesprache aus Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Veroffentlichungen:

+  Uber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).




GERICHTSHOF DER
EUROPAISCHEN UNION

DIREKTION KOMMUNIKATION
REFERAT PUBLIKATIONEN UND
ELEKTRONISCHE MEDIEN
JUNI'2016

Amt fur Veroffentlichungen

ISBN 978-92-829-2122-7
ISSN 2467-1509
doi:10.2862/971733




	VORWORT 
	DAS JAHR 2015 
AUF EINEN BLICK
	A.	EIN JAHR IN BILDERN
	B.	EIN JAHR IN ZAHLEN

	RECHTSPRECHUNGSTÄTIGKEIT
	A.	�RÜCKBLICK AUF DIE WICHTIGSTEN 
URTEILE DES JAHRES
	B.	�KENNZAHLEN DER RECHTSPRECHUNGSTÄTIGKEIT

	EIN JAHR DER 
ÖFFNUNG UND DES AUSTAUSCHS
	A.	GROSSE VERANSTALTUNGEN
	B.	KENNZAHLEN

	EINE VERWALTUNG 
IM DIENST DER JUSTIZ
	A.	�EINE LEISTUNGSFÄHIGE, MODERNE UND VIELSPRACHIGE VERWALTUNG
	B.	ZAHLEN UND PROJEKTE

	AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT: 
REFORM DES GERICHTSSYSTEMS
	AKTUELLE INFORMATIONEN 
ÜBER DAS UNIONSORGAN


